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Die Beschwerde gegen die Ablehnung einer Protokollberichtigung durch das Sozialgericht 
ist grundsätzlich unzulässig. 

 

§ 202 SGG, §§ 164, 572 Abs. 2 Satz 2 ZPO 
 
Beschluss des LSG Nordrhein-Westfalen vom 19.12.2012 – L 4 U 697/12 B –  
Bestätigung des Beschlusses  des  SG Dortmund vom  28.09.2012 – S 17 (21) U 8/07 – 
 

Streitig war vorliegend, ob ein nach Auffassung des Klägers offensichtlich unzutreffendes Sit-
zungsprotokoll zu berichtigen ist. 
 
Das Sozialgericht hatte den Antrag des Klägers auf Berichtigung des Protokolls über die nicht-
öffentliche Sitzung vom 15.06.2011 abgelehnt. Das LSG hat die hiergegen eingelegte Be-
schwerde als unzulässig verworfen, „denn eine Beschwerde gegen die Ablehnung einer Proto-
kollberichtigung ist grundsätzlich unzulässig“ (mit Rechtsprechungsnachweisen zu der umstrit-
tenen Rechtsfrage). Anhaltspunkte für eine ausnahmsweise anzunehmende Statthaftigkeit lä-
gen nicht vor.  

 
Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Beschluss vom 19.12.2012 
– L 4 U 697/12 B –  
wie folgt entschieden: 
 
 


